
 

Hausordnung 

 

Verhaltensregeln 

-Wir begrüßen die Mitarbeiter*innen, wenn wir das Grundstück des Yellows betreten und 

verabschieden uns, wenn wir das Grundstück verlassen. 

-Wir nehmen Rücksicht aufeinander und verhalten uns so, dass wir anderen keinen Schaden 

zufügen. 

-Wir schreien uns nicht an und beleidigen uns nicht. 

-Feindseligkeiten, Diskriminierungen und gewalttätige Auseinandersetzungen jeglicher Art 

sind untersagt. 

-Neonazistische, rassistische, rechtsextremistische, ausländerfeindliche, sexistische und 

anderweitig diskriminierende Äußerungen, Musik und Symbolik sind nicht erlaubt. 

 

Hausregeln 

-Im Haus und auf den Treppen toben und rennen wir nicht. 

-Wir halten alle Räume sauber. 

-Wir räumen jeden Tag 17 Uhr gemeinschaftlich auf. (Jeder könnte zuerst das weg räumen 

was die Person benutzt hat und um 17 Uhr schaut man was noch zum weg räumen 

übriggeblieben ist.) 

-Der Projektraum wird nur für Angebote genutzt, Wir nehmen uns nicht eigenständig 

Material aus dem Projektraum. 

-Der Vorratsraum neben der Küche wird nur von Mitarbeiter*innen betreten. 

-Das Haus und die Einrichtung, sowie der Garten und alle Besitztümer des Yellows behandeln 

wir pfleglich. 

-Wir rauchen nicht und trinken keinen Alkohol und keine Energydrinks. 

-Wir essen und trinken im Erdgeschoss 

 



Nichteinhaltung/Konsequenzen 

-Des Weiteren kann bei schweren Verstößen generell das Hausrecht in Anspruch genommen 

werden und Hausverbot für den aktuellen Tag, als auch Hausverbot für einen bestimmten 

Zeitraum erteilt werden. 

-Bei Verstoß gegen die Regeln bzw. die Hausordnung kann der betroffenen Person von den 

Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, sowie Praktikanten*innen dreimalverwarnt 

werden. (Bei der ersten Verwarnung könnte man mit der Person die Hausordnung 

durchgehen und bei der zweiten vielleicht die Eltern hinzuziehen und mit ihnen und ihrem 

Kind reden) 

 

Haftungsansprüche 

-Schäden aller Art sind vom Verursacher wieder gut zu machen, Verunreinigungen aller Art 

sin sofort zu beseitigen. 

-Bei mutwilliger Zerstörung und Sachbeschädigung haftet der Verursacher. 

-Wir übernehmen keine Haftung für persönliche Gegenstände. Die Besucher*innen sind für 

ihr Eigentum selbst verantwortlich  

 

 

                                                                   

 



 

 


